
Anfrage des Einzelvertreters der FDP: 
 
Ist es möglich beziehungsweise denkbar, das leerstehende Gebäude des Bahnhofs Brackwede 
sinnvoll zu nutzen, zum Beispiel als Probenraum für Bands oder andere kulturelle 
Veranstaltungen, die nicht in einem lärmsensitiven Umfeld stattfinden können beziehungsweise 
sollten? 
 
Zusatzfrage 1: 
Welche Schritte wären für eine Umsetzung erforderlich? 
 
Zusatzfrage 2: 
Welche ungefähren Kosten bezüglich Umbau, Nutzungsgebühr etc. wären mit einer Nutzung 
verbunden? 
 
Begründung: 
Es gibt immer wieder Wünsche und Forderungen nach Räumlichkeiten wie diesen, wie man 
zuletzt bei den Gedankenspielen um das Jahnplatzforum gesehen hat. Hier hätte man eine 
möglicherweise sehr taugliche Immobilie mit wahrscheinlich wenig Konfliktpotential. Außerdem 
hätte man damit eine sinnvolle Verwendung für diese Immobilie, vor allem in Anbetracht der 
Umgestaltung des Vorplatzes des Brackweder Bahnhofs. 
 
Stellungnahme des Immobilienservicebetriebes der Stadt Bielefeld: 
 
Die Nutzung des Gebäudes durch Kulturschaffende ist zunächst kurzzeitig möglich und auch 
schon in der konkreten Umsetzung. Das Kulturamt wird das Gebäude übernehmen und hat es 
freien Theaterakteur*innen ohne eigenes Haus zur Zwischennutzung für Proben, 
Abstimmungstreffen und gegebenenfalls kleinere Veranstaltungsformate angeboten. Diese 
nutzten zuvor Räumlichkeiten im Kulturhaus und sind mit der Unterbringung von Geflüchteten 
heimatlos geworden. 
 
Längerfristige Nutzungen wären mit den bevorstehenden konzeptionellen Überlegungen 
hinsichtlich der Einrichtung einer Mobilstation, die sich voraussichtlich auch auf das 
Bahnhofsgebäude auswirken werden, abzugleichen. 
 
Sollte das Gebäude beziehungsweise Gebäudeteile längerfristiger für Kultur zur Verfügung 
stehen, könnte auch eine zusätzliche Nutzung durch Bands geprüft werden. 
 
Zu Zusatzfrage 1: 
Die angedachten Nutzungen sind baurechtlich und ohne Umbauten möglich und insoweit 
kurzfristig umsetzbar. 
 
Zu Zusatzfrage 2: 
Umbauten sind voraussichtlich nicht erforderlich. Das Kulturamt wird den Kulturschaffenden 
zunächst nur die Betriebskosten in Rechnung stellen. 


